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	Luftfahrtveranstaltung

- Deutsche Segelflugmeisterschaft der Junioren 2010 / Vor-Weltmeisterschaft der Junioren 2010


Ihr Antrag vom 12.06.10

Anlagen

1 Lageplan

1 Karte Wettbewerbsraum

1 Notfallplan

1 Formblatt Tagesaufgaben


I.  G E N E H M I G U N G


Gem. § 24 Abs. 1 des Luftverkehrsgesetzes (LuftVG) i.V.m. § 73 Abs. 1 Nr. 1 der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO) und auf der Grundlage der "Bekanntmachung zur Genehmigung von öffentlichen Veranstaltungen nach § 24 LuftVG (Luftfahrtveranstaltungen)", wird Ihnen hiermit die Genehmigung erteilt, an dem nachgenannten Ort zur angegebenen Zeit eine Luftfahrtveranstaltung, die

Deutsche Segelflugmeisterschaft der Junioren 2010 und die Vor-Weltmeisterschaft der Junioren 2010

durchzuführen.

Gleichzeitig wird Ihnen gem. § 20 LuftVG die Genehmigung erteilt, außerhalb der An- und Abflüge der Wettbewerbsluftfahrzeuge Rundflüge und am 14. und 15.08.10 Kunstflüge gem. § 8 LuftVO im Sinne des Abschnittes III. (näheres siehe unter Rundflüge bzw.  Kunstflüge), durchzuführen.

Für Besucher- und Schleppflugzeuge bis 2,5 to MTOM sowie Ultraleichtflugzeuge wird außerdem gem. § 25 LuftVG i.V.m. § 15 LuftVO die Erlaubnis erteilt, in dem genannten Zeitraum auf dem Segelfluggelände zu starten und zu landen.

Die beigefügten Karten und Pläne sind Bestandteil dieser Genehmigung.

Wettbewerbsorte:


Segelfluggelände Musbach und Wettbe-






werbsluftraum gem. Anlage

Wettbewerbstage/-zeiten:          Samstag, 07.08.10 bis Samstag, 21.08.10; 






täglich jeweils 09:00 Uhr Ortszeit - SS

Veranstaltungsleiter:
           A. Reich, Tel.: 07443/8500 und 0177/7454550

Vertreter:


           K. Pfau,   Tel.: 07443/8500

Flugleitung:


           Flugleiter des Segelfluggeländes gem. Eintei-




lungsliste
Während des Wettbewerbes (einschließlich Trainingstage) in der Zeit vom 08.08. - 21.08.10 wird die Zustimmung  erteilt, abweichend von der Flugplatzgenehmigung die Start-/Landebahnen wie folgt zu nutzen und zu ändern (siehe auch Lageplan (Anhang 2), dieser ist Bestandteil dieser Genehmigung):

F-Schlepp-Bahn: 17R gem. Lageplan; ansonsten Einrichtung der Start- und Landebahnen gem. Lageplan; Markierung der Start-/Landebahnbegrenzungen sowie der Schwelle entsprechend der Startaufstellung.

Gleichzeitige Starts und/oder Landungen auf den nebeneinanderliegenden Bahnen sind nicht gestattet. Während eines F-Schlepps dürfen nur Segelflugzeuge auf der östlich gelegenen Segelfluglandebahn 35 landen. Im übrigen haben landende Segelflugzeuge Vorrang vor F-Schlepp-Starts. 

Hinweis:
Im weiteren Text wird aus Vereinfachungsgründen statt des Begriffes "Wettbewerb" vielfach der Terminus "Veranstaltung..." mit den entsprechenden Ergänzungen benutzt. Eine Unterscheidung zwischen Wettbewerb und Veranstaltung wird hierdurch nicht herbeigeführt.

II.

Widerrufsvorbehalt und Vorbehalt weiterer Anordnungen

1.   Die Erlaubnis wird gemäß Art. 49 Abs. 2 Satz 1 Ziffer 1 Verwaltungsverfahrensgesetz unter dem Vorbehalt des Widerrufs erteilt.


Der Widerruf kommt insbesondere in Betracht, wenn

      •   nachträglich Änderungen in rechtlicher oder tatsächlicher Hinsicht eintreten, die zu Tatsachen führen, aufgrund deren die Erlaubnisbehörde diese Erlaubnis nicht erteilt hätte, wenn sie bereits zum Zeitpunkt der Erlaubniserteilung bestanden hätten (z. B. Ausweisung von naturschutzrechtlichen Schutzgebieten, Errichtung von Verkehrs- oder Energieanlagen im Einwirkungsbereich des Flugplatzes, Ausweisung neuer Wohngebiete),


      •   der Flugbetrieb nachweislich zu unzumutbaren Lärmbelästigungen führt und dies durch geeignete Nebenbestimmungen nicht vermieden werden kann,

      •   fortgesetzt oder erheblich gegen die Festlegungen dieses Erlaubnisbescheides oder sonstige einschlägige Rechtsvorschriften verstoßen wird.

2.  Die Festlegung weiterer Auflagen und Beschränkungen im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs oder zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung, insbesondere zum Schutz vor Lärmbelästigungen, bleibt vorbehalten.

III.  Bedingungen und Auflagen
Der Eigentümer des Grundstücks oder sonst Berechtigte muss der Veranstaltung zugestimmt haben. Wird die Zustimmung zurückgezogen oder im Einzelfall verweigert, kann der Erlaubnisinhaber aus dieser Erlaubnis keine Start- und Landerechte gegenüber den o.a. Berechtigten geltend machen.

Für die Sicherheit und Ordnung auf den Flugbetriebsflächen und im Veranstaltungsluftraum sowie die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Zuschauerbereich und auf den nicht öffentlichen Zufahrtswegen und Parkplätzen ist der Genehmigungsinhaber verantwortlich. Er haftet für alle Schäden, die durch die Veranstaltung entstehen. Der Zuschauerraum ist gem. Lageplan einzurichten und von den Flugbetriebsflächen abzusperren.


Veranstaltungsleiter
Der Veranstaltungsleiter ist für die ordnungsgemäße Durchführung der Veranstaltung verantwortlich.


Er hat allen Teilnehmern an der Veranstaltung die Genehmigung und die Auflagen und Beschränkungen der Genehmigung frühestmöglich vor Beginn der Veranstaltung nachweislich bekannt zu geben sowie die Teilnehmer vor Beginn der Veranstaltung mit dem Flugplatzgelände vertraut zu machen; 


er darf für den Zeitraum der Luftfahrtveranstaltung nicht zugleich die Funktionen eines Flugleiters ausüben. Die Aufgaben des diensttuenden Flugleiters oder des Beauftragten für Luftaufsicht bleiben für den Verlauf der Veranstaltung unberührt;


er hat Luftfahrzeugführer, die gegen luftrechtliche Bestimmungen oder Auflagen verstoßen oder deren Verhalten und fliegerische Leistungen Anlass zu Besorgnis geben, unverzüglich von der Luftfahrtveranstaltung auszuschließen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe, Luftfahrtbehörde, Tel.: 0721/926-3508 oder FAX 0721/933 40 248 oder E-Mail: PostfachRef.46@rpk.bwl.de, ist umgehend von einem Ausschluss zu unterrichten;


er oder eine von ihm beauftragte Person hat die Gültigkeit der Erlaubnisse und Berechtigungen der beteiligten Luftfahrzeugführer sowie die Zulassungsdokumente der beteiligten Luftfahrzeuge und die Versicherungsnachweise vor der Zulassung zur Teilnahme an der Veranstaltung zu prüfen.

Mängel an den Unterlagen haben den Ausschluss von der Veranstaltung zur Folge.

Vorbereitung des Veranstaltungsgeländes und Durchführung der Veranstaltung
Vom Veranstalter oder vom Veranstaltungsleiter ist zu veranlassen, dass


geeignete Absperrungen entlang der Zuschauerlinie und der Abstellplätze der Luftfahrzeuge sowie der für den Betrieb der Luftfahrzeuge genutzten Bereiche eingerichtet werden.


diese Absperrungen während des gesamten Flugbetriebes im Zusammenhang mit der Luftfahrtveranstaltung an ihrem Platz bleiben;


entlang dieser Absperrung die Ordner so zu postieren sind, dass sie jeden Unbefugten von den Flugbetriebsflächen fernhalten können. Die  Ordner sind als solche eindeutig und erkennbar zu kennzeichnen. Sie haben den Anordnungen der Polizeibeamten Folge zu leisten; 


die Ordnungskräfte über ihre Aufgaben, auch in Notsituationen, belehrt werden;


Jugendliche unter 18 Jahren dürfen als Ordner nicht eingesetzt werden. 


zur Unterbringung der Besucherfahrzeuge in Absprache mit der Polizei Parkplätze eingerichtet werden und dass die Zuschauerräume und Parkplätze nicht im An- und Abflugbereich des Flugplatzes angelegt werden;


bei Starts und Landungen von Luftfahrzeugen der Abstand der Zuschauerlinie zum Startbahnrand mindestens 50 m beträgt;

Hinweis: 
Zuschauerlinie ist der vorderste Rand des Raumes, der             

einschließlich der ausgewiesenen Parkplätze öffentlich zugänglich 

ist.

Der Mindestabstand der Sicherheitslinie zur Zuschauerlinie muß betragen bei:

- Verbandsflügen mit Propellerflugzeugen                                                   230 m

- Verbandsflügen mit Motorseglern/Segelflugzeugen/Luftsportgeräten   150 m
- Einzelkunstflug/Demonstrationsflüge mit  Propellerflugzeugen/

  Drehflüglern / Motorseglern und Segelflugzeugen


     100 m;
- Demonstrationsflüge mit Luftsportgeräten                                                100 m;

Hinweis: Die Sicherheitslinie - diese ist eine Linie mit einem definierten 

            Abstand der Flugvorführungen zu der Zuschauerlinie - muß für die 
            teilnehmenden Luftfahrzeugführer deutlich erkennbar sein.


die Zuschauerlinie nicht überflogen wird; 


zwischen Bereichen, in denen Luftfahrzeuge betankt oder gewartet werden, und Zuschauern der Abstand mindestens 15 m trägt. Der Mindestabstand zwischen dem äußeren Teil eines rollenden Luftfahrzeuges und den Zuschauern soll mindestens 10 m betragen.


angemessene Sprechverbindungen am Boden vorhanden sind, mittels derer der Veranstaltungsleiter Verbindung mit allen beteiligten Stellen am Boden und insbesondere mit der Notfall-Einsatzleitstelle hat;

Flugbetrieb:
Den Teilnehmern des Segelflugwettbewerbs wird gestattet, bei Zielüberflügen, die im Rahmen des Wettbewerbs der Zeitmessung dienen, die Sicherheitsmindesthöhe bis auf 100 m GND zu unterschreiten. Als Ziellinie gelten die im Lageplan dargestellten Linien (Schwellen der Landebahnen 35). 

Durch die Erlaubnis wird die sich aus § 12 LuftVO ergebende Verpflichtung zur Einhaltung eines ausreichend breiten Abstandes zu anderen Luftfahrzeugen nicht berührt. 

Die Durchführung des Sprechfunkverkehrs mit den am Wettbewerb beteiligten Luftfunkstellen ist in der Zeit vom 08.08. - 21.08.10 auf der Frequenz 130,000 MHz unter dem Rufzeichen Musbach-Wettbewerb durchzuführen. Diese Frequenz darf nur im Wettbewerbsgebiet mit den am Wettbewerb beteiligten Luftfunkstellen und bis zu einer Höhe von FL 100 genutzt werden; sie ist nicht exklusiv. 

Notfallplanung:

Vom Veranstalter oder Veranstaltungsleiter ist zu veranlassen, dass

die örtliche Polizei frühzeitig von der geplanten Luftfahrtveranstaltung informiert wird, um die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, und in Zusammenarbeit mit der Polizei für den Fall eines Unfalles freie An- und Abfahrtswege für Rettungsfahrzeuge eingerichtet werden;

unabhängig vom Umfang der Luftfahrtveranstaltung und der Anzahl der erwarteten Zuschauer medizinische Einrichtungen und Möglichkeiten der Ersten Hilfe sowie Rettungstransportmöglichkeiten während der Flugvorführungen am Veranstaltungsort vorhanden sind und entsprechend qualifiziertes Personal anwesend ist;


für ausreichenden Brandschutz mit geeigneten Mitteln ist Sorge zu tragen. Art und Umfang des Brandschutzes ist mit der Feuerwehr unter Berücksichtigung der teilnehmenden Luftfahrzeuge zu vereinbaren; 

ein Notfallplan den Einsatz der verschiedenen Notdienste für den Fall eines Flugunfalls oder sonstiger Störungen am Boden gewährleistet. Eine Liste mit den Notrufnummern ist auszuhängen; die Rettungswege und Standorte der Brandschutz- und Rettungseinrichtungen sind auf einem Plan zu dokumentieren;


Auf die Anwesenheit eines Arztes kann verzichtet werden, wenn dieser kurzfristig erreichbar ist und ausreichender Rettungsschutz zur Verfügung steht.

Rundflüge/Passagierflüge- und fahrten:
Luftfahrzeugführer, die bei Rundflügen eingesetzt werden sollen, müssen auf der eingesetzten Luftfahrzeugart (Flugzeuge, Drehflügler, Motorsegler, Ultraleichtflugzeuge) mindestens 50 Stunden Flugzeit als verantwortlicher Luftfahrzeugführer nachweisen. Eine gegenseitige Anrechnung der Zeiten von verschiedenen Luftfahrzeugarten ist nicht statthaft.
Neben der o.a. Flugerfahrung müssen für den Einsatz von Flugzeugen/Drehflüglern mindestens 

  - 25 Starts und Landungen in den letzten 12 Monaten auf dem für Rundflüge einge-

    setzen oder einem ähnlichen Muster und davon mindestens

  - 10 Starts und Landungen innerhalb der letzten 90 Tage auf dem für die Rundflüge

     eingesetzten Muster 

nachgewiesen werden.

Für den Einsatz von Segelflugzeugen/Motorseglern/Ultraleichtflugzeugen sind neben der o.a. Flugerfahrung von 50 Stunden mindestens

  - 25 Starts und Landungen in den letzten 12 Monaten auf den o.a. Luftfahrzeugen 

    und davon mindestens

  - 10 Starts und Landungen innerhalb der letzten 90 Tage

ohne gegenseitige Anrechnung nachzuweisen.

Ballonfahrer müssen in den letzten 90 Tagen mindestens 5 Aufstiege durchgeführt haben.

Während des Ein- und Aussteigens der Passagiere sind die Motoren der Luftfahrzeuge aus Sicherheitsgründen abzustellen (ausgenommen Luftfahrzeuge, die ihrer Bauart nach nicht abgestellt werden können).

Die Passagiere müssen durch eine gekennzeichnete Ordnungsperson den Luftfahrzeugen zugeführt und wieder abgeholt werden, bis sie sich außerhalb des abgesperrten Bereiches befinden.

Anm.: Diese Auflage ersetzt nicht die erforderlichen Genehmigungen gem. § 20 LuftVG. Personenbeförderung gegen Entgelt ist nur im Rahmen eines genehmigten Luftfahrtunternehmens möglich. Ausgenommen hiervon sind Flüge mit Vereinsluftfahrzeugen und Piloten sowie mit Lfz zum Absetzen von Fallschirmspringern (nichtgewerblich) und mit Luftfahrzeugen, die für höchstens vier Personen zugelassen sind.


Kunst- und Demonstrationsflüge:
Kunst- und Demonstrationsflüge dürfen nur parallel zu der festgelegten Sicherheitslinie durchgeführt werden. Es ist nicht erlaubt, die Zuschauerbereiche anzufliegen oder zu überfliegen.

Mindestflughöhe bei Kunstflugvorführungen beträgt für 

M. Zistler








100 m ü. GND;
V. Single / H. Kühlbrey
                                       200 m ü. GND;

W. Haug
                                       300 m ü. GND.

ansonsten für alle anderen Vorführungen

 100 m ü. GND.

Es dürfen nur Figuren oder Übungen geflogen werden, deren sichere Beherrschung vorher geübt worden ist.

Während der Vorführungen dürfen sich an Bord der Vorführluftfahrzeuge keine weiteren Personen als die erforderlichen Besatzungsmitglieder aufhalten.

Grundsätzlich dürfen nur noch solche Kunstflugpiloten an Luftfahrtveranstaltungen teilnehmen, die

a)
mindestens 10 Kunstflugvorführungen/-trainingsflüge innerhalb der letzten 3 Monate  vor Antragstellung und 

b)
mindestens 3 Kunstflugvorführungen/-trainingsflüge innerhalb der letzten 4 Wochen vor dem Veranstaltungstermin nachgewiesen haben.

Der Nachweis nach Buchst. a) ist dem Regierungspräsidium mit dem Antrag auf Genehmigung der Luftfahrtveranstaltung vorzulegen. In begründeten Einzelfällen  kann von dieser Regelung abgewichen werden, wenn die ausreichende Flugerfahrung in anderer Form nachgewiesen wird (z. B.: Teilnahme an Kunstflugwettbewerben, Nachweis wurde bereits im Zusammenhang mit einer anderen Luftfahrtveranstaltung vorgelegt).

Die Voraussetzungen nach Buchst. b) sind vom Veranstaltungsleiter spätestens am Veranstaltungstag vor der Kunstflugvorführung zu prüfen und schriftlich zu dokumentieren. Die Daten sind bei Bedarf dem Regierungspräsidium vorzulegen.

Luftfahrzeuge dürfen im Verband/Formation nur nach vorangegangener Vereinbarung der Luftfahrzeugführer geflogen werden.

Folgende Wettermindestbedingungen für Einzelkunstflug mit

  - Flugzeugen/Motorseglern/Segelflugzeugen 

Flugsicht 5 km / Hauptwolkenuntergrenze  1.000 ft;

für sonstige Flüge betragen diese Werte bei allen Luftfahrzeugen

Flugsicht 1,5 km / Hauptwolkenuntergrenze 1.000 ft.

Flugsicherung:

1.
Die Veranstaltung ist in der Bundesrepublik Deutschland innerhalb des in dem beiliegenden Ausschnitt der ICAO-Luftfahrtkarte dargestellten Luftraums durchzuführen. 


Es dürfen nur Wendepunkte genutzt werden, die innerhalb des genehmigten Wettbewerbsluftraums liegen. 

2. 
Folgende Auflagen sind insbesondere zu beachten: 

2.1. Die Luftfahrtveranstaltung ist unter Beachtung aller relevanten luftrechtlichen Bestimmungen und Gegebenheiten durchzuführen.

2.2. Die Segelflugsektoren im Nahbereich Stuttgart können im Rahmen der mit NfL I-53/08 veröffentlichten Sektorenregelung genutzt werden. Aufgrund der Verkehrslage im An-/Abflugsektor westlich und östlich von Stuttgart ist die zusätzliche Nutzung dieser Lufträume oberhalb von 4500ft/5500ft MSL nur in Ausnahmefällen möglich und sollte seitens der Wettbewerbsplanung nicht fest eingeplant werden.

2.3
Unterhalb der Flugbeschränkungsgebiete ED-R 207 (TRA-Allgäu 1) und 
ED-R 144 (Franken) ist werktags mit erhöhter Aktivität von militärischen 
Strahlflugzeugen zu rechnen.


2.4
Bei Flügen in den Transponder Mandatory Zones (TMZ) Friedrichshafen, 
Nürnberg und Saarbrücken sind die Beschränkungen gemäß VFR AIP ENR 
1-18 zu beachten. Achtung: In der ICAO-Karte 2010 befindet sich ein Druck
fehler; die korrekte Höhe der TMZ-Untergrenze östlich der Kontrollzone Zwei
brücken ist 3500ft GND.

2.5
Für Flüge in die Schweiz macht die Schweizer Flugsicherung skyguide die fol-
genden Auflagen:


Es kann das Gebiet „Raum B“ (472039N 0070345E – 470959N 0072001E – 
464411N 0063303E – 464608N 0062632E – entlang der Landesgrenze 
Schweiz / Frankreich bis 472039N 0070445E) bis FL95 genutzt werden.

· Es darf bis an die Grenze der TMA LSZH geflogen werden. Einflüge in die TMA LSZH dürfen nur mit einer ATC-Freigabe erfolgen.

· Es sind die auf der beigefügten Karte dargestellten Maximalhöhen für LSAS zu beachten.

· Der Einflug in die CTR LSGC (Les Éplatures) ist nur mit einer ATC-Freigabe von Les Éplatures TWR auf 118.125 MHz gestattet.

· Das Flugbeschränkungsgebiet LS-R4 ist während den Aktivierungszeiten gemäß DABS und NOTAM (aufrufbar auf www.skyguide.ch/en/AIMServices/) zu vermeiden (weitere Informationen im AIP Schweiz, ENR 5).

· Einflüge in die Schweiz sind zusätzlich dem Dienstleiter des ACC Zürich mindestens 2 Stunden vor dem Start bekanntzugeben:
Tel. +41 43 931 69 60.
3. Bekanntgabe der Tagesaufgaben

3.1. Die Tagesaufgaben sind der NOTAM-Zentrale so früh wie möglich, spätestens jedoch 2 Stunden vor Schleppbeginn bekannt zu geben; vorzugsweise per Telefax: 069 78072-660 oder Telefon 069 78072-656,
eMail: notam.office@dfs.de.




Folgende Angaben werden seitens der DFS benötigt: 

- beflogene GAFOR-Gebiete (Nummern) und Anzahl der teilnehmenden

Luftfahrzeuge je Klasse,

- während der Zeiten des militärischen Flugbetriebes (Mo-Fr)

zusätzlich: die Eck-Wendepunkte der Tagesaufgabe(n) in Form von 
  Koordinaten 


- Start-/Zielflugplatz des Wettbewerbs

- Beginn und Ende der Startphase, ggf. Startart


- voraussichtlicher Beginn der Rückkehrphase


- maximale (wetterbedingte) Flughöhe


3.2.
Zusätzlich sind die Tagesaufgaben vor Begin  der Startphase an die Anflugkontrollstelle Straßburg (Telefax 0033 2 88 59 91 38) zu übermitteln.

Ein entsprechendes Telefax-Formblatt ist beigefügt.

4. Bei Verzögerungen von mehr als einer Stunde sollte der zuständige Flug-beratungsdienst (AIS-C Telefon: 069 78072-500) umgehend informiert werden. 

5. Zwischenzeitlich eingetretene Änderungen der Luftraumstruktur sind den entsprechenden Veröffentlichungen zu entnehmen; die Karte wird während der Saison nicht aktualisiert und gibt den Stand der Luftraumstruktur zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder (März 2010).

Die Anflugkontrollstelle Straßburg wurde über den Wettbewerb informiert.

Kunstflug

Flugbetrieb und Sprungbetrieb sind nach Sichtflugregeln so durchzuführen, dass die in Anlage 5 zur LuftVO enthaltenen jeweiligen Mindestwerte für Flugsicht und Abstand von Wolken nicht unterschritten werden.

Die Veranstaltung ist innerhalb eines Luftraums von 2 NM um den Flugplatzbezugspunkt  48°30`10“ N  008°28`42“ E abzuwickeln.

Grundsätzlich darf eine maximale Höhe von 5.500 Fuß MSL nicht überschritten werden.

Beginn und Ende der Kunstflugvorführungen sind telefonisch mit dem Supervisor LANGEN, Anflugkontrolle Frankfurt (06103/707-6250) zu koordinieren. Bei der Festlegung der Zeiten sind die tatsächlich benötigten Zeiten anzugeben. Pauschale Zeitangaben können nicht akzeptiert werden.

Sofern mündlich nicht anders abgesprochen, sind die Freigaben für die Durchführung des Kunstflugs auf der Frequenz 119,200 MHz einzuholen.

Die Aufgabe eines Flugplans gem. § 25 (1) 3. LuftVO ist erforderlich.

Die DFS wird die Tagesaufgaben und den Kunstflug mittels NOTAM veröffentlichen. 

Sonstiges:

Die Erteilung weiterer Auflagen bleibt vorbehalten.

Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen die Luftverkehrsvorschriften sowie gegen die Auflagen dieser Genehmigung können nach §§ 58 ff. LuftVG mit Geldbuße bis zu € 50.000 geahndet werden, sofern die Zuwiderhandlung nicht als Straftat zu verfolgen ist.

VI.  Kostenfestsetzung

Für diesen Verwaltungsentscheid wird eine Gebühr in Höhe von 250 € erhoben (siehe auch Kopfleiste oben rechts). 

Die Gebührenentscheidung beruht auf § 32 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) i.V.m. §§ 1, 2 der Kostenverordnung für Luftfahrtpersonal (LuftKostV) in Verbindung mit Ziffer VI/15 des Gebührenverzeichnisses.

Die Höhe der Gebühren bemisst sich nach dem Verwaltungsaufwand, nach der Bedeutung des Gegenstandes sowie nach dem wirtschaftlichen und sonstigen Interesse des Gebührenschuldners.

Auf dem Überweisungsvordruck geben Sie bitte als Verwendungszweck das oben angeführte Kassenzeichen an und leisten Sie Zahlungen ausschließlich an die Landesoberkasse Baden-Württemberg.

BLZ: 600 501 01 KontoNr: 749 55301 02
IBAN: DE02 6005 0101 7495 5301 02  BIC: SOLADEST

Die Gebühr wird mit der Bekanntgabe zur Zahlung fällig. Wird die Gebühr nicht innerhalb eines Monats nach Fälligkeit entrichtet, erhebt die Landesoberkasse Baden-Württemberg vom Tag nach Ablauf der Monatsfrist an einen Säumniszuschlag von 1 v.H. für jeden angefangenen Monat der Säumnis (§ 18 Abs. 1 VwKostG).

VII.  Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich entweder bei der Korrespondenzanschrift des Verwaltungsgerichts Karlsruhe, Postfach 11 14 51, 76064 Karlsruhe oder beim Sitz des Verwaltungsgerichts Karlsruhe, Nördliche Hildapromenade 1, 76133 Karlsruhe Klage erhoben werden.

Die Klage kann innerhalb der angegebenen Frist auch mündlich zur Niederschrift beim Urkundsbeamten der Geschäftsstelle am Sitz des Verwaltungsgerichts Karlsruhe, Nördliche Hildapromenade 1, 76133 Karlsruhe erhoben werden.

Mit freundlichen Grüßen
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Hans Heinrich Kudlinski

Nachricht hiervon:

Stadtverwaltung Freudenstadt

Landespolizeidirektion Karlsruhe

mit der Bitte um Weiterleitung an die Polizeidienstellen in Baden-Württemberg, Hessen und Bayern sowie Rheinland-Pfalz übersandt.

Mit freundlichen Grüßen
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